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INHALT Seite

a) Durch § 569 Abs. 3 Nr. 2 Satz 1 BGB hat der Gesetzgeber 
die gesetzliche Fiktion geschaffen, dass im Falle einer recht
zeitigen Schonfristzahlung oder Verpfhchtungserklarung e -
ner öffentlichen Stelle die zuvor durch eme 
fristlose Kündigung wegen ^ lu .n8sverz? g^ ^ ^ ^
Satz 1 Nr. 3 BGB) bewirkte Beendigung des Mietverhaitms
ses rückwirkend als nicht eingetreten gilt. Bei^ ° r' ieg“?  . f "  
Voraussetzungen des § 569 Abs. 3 N r 2 Satz 1 BGB entfaUen 
damit nicht nur für die Zukunft die durch die fristlose Kün
digung ausgelösten Räumungs- und Herausgabe*,.Spruche 
sondern das Mietverhältnis ist als ununterbrochen fortstehend

b) K n Vermieter, der eine fristlose Kündigung eine:> ^ o h ^
raummietverhältnisses wegen Zahlungsverzugs(§  543 A ^ 2
Satz 1 Nr. 3 BGB) hilfswe.se oder V ürso rg l.ch m tem er 
ordentlichen Kündigung (§ 573 Abs. 1, Abs. 2 N r 1 .BGB) 
verknüpft, bringt bei der gebotenen Auslegung seiner fcr 
klärungen zum Ausdruck, dass die ordentliche Künd>gung 
in allen Fällen Wirkung entfalten soll, i n  d e n e n  die zunächst 
angestrebte sofortige Beendigung des Mictverhdtmsses auf
grund einer -  entweder schon bei Zugang des Kundigui g 
Schreibens gegebenen oder nachtraghch gemäß § 543 Abs. 2 
Satz 3 BGB (unverzügliche Aufrechnung durch den Mieter) 
oder gemäß § 569 Abs. 3 Nr. 2 BGB (Schonfnstzah lung oder 
behördliche Verpflichtung) rückwirkend emgetretenen -  Un 
W irksam keit der fristlosen Kündigung fehlgeschlagen ist........

a) Zur Mängelgewährlcistung beim Rechtskauf nach § 453 
BGB (hier: Kauf von Gesellschaftsanteilen).
b) Bei einem Kauf von Mitgliedschaftsrechten^ an eine 
GmbH, der als solcher ein Rechtskauf gemäß § 453 Abs. 1 
Alt 1 BGB ist, sind im Fall von Mängeln des von der GmbH 
betriebenen Unternehmens die G ew ährle.stungsi^  “ w  
s« 4 3 4  ff. BGB anzuwenden, wenn Gegenstand des Kaut 
trags der Erwerb sämtlicher oder nahezu sämtlicher Anteile an 
dem Unternehmen ist und sich der Anteilskauf
nach der Vorstellung der Vertragsparteien als auch‘ ° M « 1V 
bei wirtschaftlicher Betrachtungswe.se als Kauf J es Unter 
nehmens selbst und damit als Sachkaufdarstelk (Fortfuhru ̂
von BGH, Urteile vom 2 7 F c b ru a r l97 0 --I  Z R ™ 8' ™  
1970, 819 unter II; vom 12. November 975 -  VII ZR 14274 
BGHZ 65, 246, 248 f., 251; vom 24 N ovem berl982 - V m  
ZR 26381, BGHZ 85,367,370; vom 25. Marz_1998 -V III  ZR 
18596, BGHZ 138, 195, 204; vom 4. April 2001l --V II ! ZR 
3200, NJW  2001, 2163 unter II 1; jeweils zu §§ 459 ff. BG

d  Ein solcher Erwerb sämtlicher oder nahezu sämtlicher An
teile an dem Unternehmen liegt nicht vor, wenn em Käufer, 
der bereits 50 % der Mitgliedschaferechte an einer GmbH 
hält, weitere 50 % der Geschäftsanteile dieser Gesellschaft
hinzuerw irbt. . . . *
d) Zur Störung der Gcschäftsgrundlage, wenn bei einem A - 
teilskauf beide Vertragsparteien .rrtumheh von einer Solvenz 
der Gesellschaft ausgehen....................................................................



3.
9. X. 18 
II ZR 78/17

4.
10. X. 18 
XII ZB 231/18

a) Das Gleichbehandlungsgebot ist verletzt, wenn Aktionäre 
nach Ablauf der Anmelde- und Nachweisfrist zugelassen wer
den, obwohl die Einladung ausdrücklich darauf hinweist, dass 
sich ein Aktionär in der Anmeldefrist anmelden und in der 
Nachweisfrist legitimieren muss.
b) Eine Abweichung des Wahlvorschlags von den Empfeh
lungen des Deutschen Corporate Governance Kodex beein
flusst nicht die Wirksamkeit der Wahl eines Aufsichtsratsmit
glieds. Sie macht den Wahlvorschlag des Aufsichtsrats oder 
seine Bekanntmachung weder unwirksam noch liegt ein für 
die Wahlentscheidung der Hauptversammlung relevanter Ver
stoß gegen Informationspflichten vor............................................

a) Die Ehefrau der ein Kind gebärenden Frau wird weder in 
direkter noch in entsprechender Anwendung des § 1592 Nr. 1 
BGB Mit-Elternteil des Kindes.
b) Die darin liegende unterschiedliche Behandlung von ver
schieden- und gleichgeschlechtlichen Ehepaaren trifft nicht 
auf verfassungs- oder konventionsrechtliche Bedenken...........
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